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§1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 
 

1.1 Der Verein führt den Namen Wolmirstedter Kanu-Verein. 
1.2 Er hat seinen Sitz in Wolmirstedt/Elbeu Bootshaus am Kanal und soll in das 

Vereinsregister eingetragen werden. 
1.3 Nach Eintragung lautet der Name „Wolmirstedter Kanu-Verein e.V.“  
1.4 Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr 
 

 
§2 Zweck 
 

2.1 Der Zweck des Vereins ist die Förderung und die Pflege des Kanusports mit all seinen 
Unterdisziplinen und der damit verbundenen körperlichen Ertüchtigung 

2.2 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

2.3 Diesem Zweck dienen gemeinsame Veranstaltungen, wie Wettkämpfe, Wanderfahrten, 
Lehrgänge und dergleichen, auf dem Gebiet des Kanusports mit besonderer Förderung 
der sportlichen und allgemeinen Jugendarbeit. 

 
 
§3 Mittelverwendung 
 

3.1 Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
3.2 Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
3.3 Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zweck des Vereins fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 
 
 
§4 Mitgliedschaft 
 

4.1 Vereinsmitglieder können natürliche, volljährige Personen, aber auch juristische 
Personen werden 

4.2 Jugendliche unter 18 Jahre bedürfen der Erlaubnis der gesetzlichen Vertreter. 
4.3 Stimmberechtigt sind Mitglieder erst ab dem 16. Lebensjahr 

 
 
§5 Beendigung der Mitgliedschaft 
 

5.1 Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Ausschluss aus dem Verein oder Tod 
des Mitgliedes. 

5.2 Der freiwillige Austritt ist dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären. Er ist unter 
Einhaltung einer Frist von 3 Monaten und nur zum Schluss des Geschäftsjahres zulässig. 

5.3 Ein Mitglied kann durch Vorstandsbeschluss mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Vorstandsmitglieder ausgeschlossen werden, wenn es in grober Weise gegen die 
Vereinsinteressen oder Satzungen verstoßen hat, wobei als Grund zum Ausschluss auch 
ein unfaires, unsportliches Verhalten gegenüber anderen Vereinsmitgliedern gilt. 

5.4 Ein Mitglied kann des weiteren ausgeschlossen werden, wenn es trotz zweimaliger 
schriftlicher Mahnung durch den Vorstand mit der Zahlung von Beiträgen in Höhe von 
mehr als einem Jahr im Rückstand ist. 

5.5 Der Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem 
auszuschließenden Mitglied durch eingeschriebenen Brief bekannt zu geben. 

5.6 Gegen den Ausschließungsbeschluss des Vorstandes steht dem Mitglied das Recht der 
Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Die Berufung muss innerhalb von einem 
Monat beim Vorstand schriftlich eingelegt werden. Innerhalb von zwei Monaten hat dann 
der Vorstand die Mitgliederversammlung zur Entscheidung einzuberufen. Geschieht dies 
nicht, gilt der Ausschließungsbeschluss als nicht erlassen. Wir die Berufung nicht oder 
nicht rechtzeitig eingelegt, gilt dies als Unterwerfung unter den Ausschließungsbeschluss, 
so dass die Mitgliedschaft beendet ist. 
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§6 Mitgliedsbeiträge 
 

6.1 Von Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages und die 
Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung festgelegt. 

6.2 Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit, sie haben aber die gleichen Rechte 
wie ordentliche Mitglieder. 

 
 
§7 Vereinsorgane 
 

7.1 Vereinsorgane sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung 
 
 
§8 Vorstand 
 

8.1 Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Vorstandsmitglieder können 
nur Mitglieder des Vereins werden. Der Vorstand wird für die Dauer von vier Jahren 
gewählt und bleibt bis zu einer Neuwahl im Amt. 

8.2 Der Vorstand besteht aus: 
- dem 1. Vorsitzenden 
- dem 2. Vorsitzenden 
- dem Kassenwart 
- dem Schriftführer 
- dem Sportwart für Kanurennsport 
- dem Sportwart für Wasserwandern 
- dem Sportwart für Freizeit und Erholung 
- dem Sportwart für Jugend 

8.3 Aufgaben und Zuständigkeit des Vorstandes 
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit diese nicht 
einem anderen Organ zugewiesen sind. Zu den Aufgaben zählen: 
- Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung 
- Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung 
- Aufstellung und Vorlage des Jahresplanes mit dazu  gehörendem Haushaltsplan 
- Führung der Bücher und Erstellung des Jahresberichtes 
- Beschlussfassung über Aufnahmeanträge und Ausschlüsse von Mitgliedern 

8.4 Vorstandssitzung 
- Der Vorstand beschließt in Sitzungen, welche vom ersten oder zweiten Vorsitzenden 

einberufen wurden. 
- Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 4 seiner Mitglieder anwesend sind. 
- Der Vorstand beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei der Stimmengleichheit 

entscheidet die Stimme des ersten Vorsitzenden, die dessen Abwesenheit die des 
zweiten Vorsitzenden. 

8.5 Mitgliederversammlung 
- In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied, auch ein Ehrenmitglied, eine 

Stimme. 
- Die Übertragung des Stimmrechts ist nicht zulässig. 

Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 
- Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes 
- Beschlussfassung über Änderung der Satzung oder Beitragsordnung 
- Beschlussfassung über Ernennung von besonders verdienstvollen Mitgliedern zu 

Ehrenmitgliedern 
- Beschlussfassung über den Jahresplan und Haushaltsplan 
- Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Vorstandes und den Bericht der 

Kassenprüfer 
Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, soll eine ordentliche 
Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand zwei Wochen vorher unter 
Angabe der Tagesordnung schriftlich einberufen. Entsprechend der Wichtigkeit 
entstandener Probleme können weitere Mitgliederversammlungen einberufen werden. 
Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen 
wurde und mindestens ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 
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Ist weniger als ein Drittel der Mitglieder anwesend, kann eine weitere Versammlung 
einberufen werden, die dann ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden 
beschlussfähig ist. Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in einfacher Mehrheit 
gefasst. 
Satzungsänderungen bzw. die Vereinsauflösung bedürfen einer dreiviertel Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder. Es kommt immer auf die abgegebenen gültigen Stimmen an. 
Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. 
Über den Verlauf der Versammlung ist ein Protokoll zu fertigen, dass vom 
Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

 
 
§9 Rechnungsprüfung 
 

Die von der Mitgliederversammlung gewählten zwei Rechnungsprüfer überwachen die 
Kassengeschäfte des Vereins. Sie dürfen nicht Mitglieder des Vorstandes sein. Eine Prüfung 
der Ein- und Ausgaben mit den dazu gehörenden Belegen ist mindestens einmal jährlich 
durchzuführen und hat auf Grundlage dieses Statutes sowie der gesetzlich vorgeschriebenen 
Finanzordnung zu erfolgen. 
Über das Ergebnis ist in der Jahreshauptversammlung zu berichten. 

 
 
§10 Auflösung des Vereins 
 

Wird mit Auflösung des Vereins nur eine Änderung der Restform oder eine Verschmelzung mit 
einem gleichartigen, anderen Verein angestrebt, so dass der Vereinszweck weiterhin 
gewährleistet ist, geht das Vereinsvermögen an den neuen Rechtsträger über. 
Bei der Vereinsauflösung fällt das Vermögen an die Stadt Wolmirstedt, welche es für 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Sportes zu verwenden hat. Einzelne Mitglieder haben kein 
Anrecht auf das Vereinsvermögen bei Auflösung des Vereins. 
Wird die Liquidation des Vereinsvermögens erforderlich, so sind die zu diesem Zeitpunkt im 
Amt befindlichen Vorsitzenden die Liquidatoren. 

 
 
§11 Inkrafttreten 
 

Dieses Statut tritt mit Eintragung in das Vereinsregister beim Kreisgericht Wolmirstedt in Kraft. 
Zur Durchsetzung der Satzung erarbeitet der Vorstand eine Geschäftsordnung, eine 
Finanzordnung sowie eine Ordnung über die Benutzung der Sportstätte. Der Vorstand kann 
darüber hinaus noch weitere Ordnungen erlassen. Die Ordnungen werden mit einer zweidrittel 
Mehrheit des Vorstandes beschlossen. 

 
 

Anschrift :  Wolmirstedter Kanu-Verein e.V. 
    Bootshaus am Kanal 
    Siedlung 36  
    39326 Wolmirstedt/Elbeu 
 
 

Bankverbindung :    Volksbank 
Bankleitzahl :   810 923 74 
Kontonummer:  843 686 0 

 
 

Eingetragen im Vereinsregister : Amtsgericht Wolmirstedt unter Nummer 150 am 12.10.92 


